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Ausschreibung zum Walter Haslinger preis 2022
DieWalter Haslinger Privatstiftung setzt für eine hervorragende wissenschaftliche
Arbeit aus dem Bereich desWirtschaftsrechts, insbesondere des unternehmens- und
Gesellschafurechts und der wirtschaftsrerevanten Teire des alrgemeinen privatrechts, den
Walter Haslinger Preis in Höhe von € S.0OO aus.

Teilnahmebedingungen

L Die Bewerberlnnen dürfen bei Ablauf der Anmeldefrist das
38. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Sie müssen Angehö_
rige oderAbsolventlnnen der Universitäten Linz oder Salzburg
oder im Bereich des OLG Linz beruflich tätig sein. Mirarbeiter_
lnnen der Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH sind von
derTeilnahme ausgeschlossen, ebenso Universitdtsprofessorln-
nen österreichischer Universitäten mit Ausnahme ihrer Habi_
litationsschriften. Darüber hinaus sind personen, welchen von
derWalter Haslinger Privatstiftung bereits ein preis zuerkannt
wurde, von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen.

2. Eingereicht werden können in deutscher Sprache verfasste
rechtswissenschaftliche unveröffentlichte Arbeiten und solche,
derenVeröffentlichung nach dem LJänner 2021 erfolgt ist. Bei
Dissertationen, Diplomarbeiten und Habilitarionsschiiften gilt
der gleiche Termin für deren Approbation. Steuerrechtliche
Arbeiten werden bei der Zuerkennung des preises nicht be_
rücksichtigt.

3. Die Arbeit muss bis spätestens 3l.l2}22 bei der Walter
Haslinger Privatstiftung,4020 Linz, Roseggerstraße 5g, im ver_
schlossenen Umschlag einlangen und zusätzlich digiral per Mail
an whp@haslinger-nagele.com übermittelt werden. Der ein_
gereichten Arbeit ist ein kurzer Lebenslauf der Verfasserin /
des Verfassers beizulegen; etwaige akademische Zeugnisse, die
für die Arbeit erteilt wurden, sind bekannt zu geben, Sollte die
Arbeit bereits bei anderen lnstitutionen, welche preise stiften,
eingereicht oder prämiert worden sein, ist dies im Bewer-
bungsschreiben mitzuteilen.

4. Über die Zuerkennung des Preises entscheidet der Stiftungs-
vorstand aufVorschlag des Kuratoriums. Der Preis kann unter
mehreren Autorlnnen geteilt werden. Mangels preiswürdiger
Arbeiten kann die Vergabe ausgesetzt werden. Die Entschei-
dung der Stiftungsorgane ist endgülrig und unterliegt keinerlei
Anfechtung oder gerichtlicher Nachprüfung.

-Nl
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Editorial
Das digitale zeitalter bricht an - die aktive Nutzungspflicht des beA kommt
RA Tirn Günther

Außätze

757 Influencer vor dem BGH - Die ersten drei Akte
RA Michael Terhaag, LL.M. und RA Christian Schwarz, LL.M.
Die Analyse befasst sich mit den ersten drei Entscheidungen des BGH zur Frage einer möglicherweise erforder-
lichen Werbekennzeighrryg beim Influe_ncer-Marketing. Im Einzelnen waren äes die Entscheidungen des BGH
jeweils vom 9.9.2021in Bezug auf die Influencerinnen Luisa-Maxime Huss - Az.IZ1g1l21,Leönie Hanne -Az.IZR125l20 sowie Cathy Hummels - Az.IZR126120.

763 Bestrafung der Verbreitung von Feindeslisten im Internet - (k)ein Schutz personenbezogener Daten?
RAin PD Dr. Irini Vassilaki

$ 126a StGB soll die öffentliche Verbreitung von Feindeslisten, das ,,Outing" und das ,,Doxing,, bestrafen. Die
Norm ist problematisch. Die lestlegung des ,,öffentlichen Friedens" als ReJhtsgut, der - teilwöise - konturlose
Gesetzesworllaut und die offensichtlichen Nachweisschwierigkeiten, die dies äit'sich bringt, prophezeien ein
Schattendasein der neuen Strafvorschrift .

766 (un)wirksamkeit von B2B-AGB bei (internationalen) saaS-verträgen
RAin Anne Leßner und RRef. Julius Gäntgen

Bestimmte Klauseln im intemational geprägten Softwarevertragsrecht sind nach deutschem Recht problematisch,
insbesondere, wenn sie AGB darstellen. Für diesen Beitrag haben wir uns drei in der Praxis üblichä Beispiele he-
rausgesucht (Referenzierung 

Y9n Anlagen, Rechtsmängel, Doppelvergütung für Gebrauchserhaltung unä Fehler-
behebung), die wir erläutern Ug {ie Argumentation spezifisch zuhalten,bäschränkt sich der Beitrigthematisch
auf Verträge zum Geschäftsmodell Software-as-a-Service (,,SaaS.,).

711 Supply Chain Cybersecurity
RA Stefan Hessel, LL.M., RAin Karin Potel und Lizandra Beerwald
Eine Supply Chain ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die gravierenden Auswirkungen von Cyberangriffen
auf Untemehmen haben in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und"treffen uörtn"h1igunt"
Unterrrehmensnetzwerke. Dieser Beitrag zeigt, welche gesetzlichen Vorgaben für Öybersicherheit in der L]efer-
kette gelten und erläutert, wie präventive Maßnahmen für die Abwehr uoi Cyb"rungrrffen rechtlich sichergestellt
werden können.

7'76 Alte Versorgungsauflagen im Rahmen der Ermessensausübung durch die BNetzA
in neuen Frequenzbereitstellungsverfahren
Univ.-Prof. Dr. iur. Christian Koenig, LL.M. (LSE) und wiss. Mitarbeiter Anton Veidt
Gegenstand der Abhandlung ist das bevorstehende Bereitstellungsverfahren der Ende 2025 auslaufenden
800-MHz-Frequenznutzungsrechte. Aufgrund der technischen Abhängigkeit der Versorgungsauflagen aus der
Frequenzauktion 201 9 von der. Nutzung der Frequenzen im Bereich aOO nlUz erscheint änJN"uu"i.gabe nicht
angebracht. Vielmehr kommt einer Ermessensreduzierung auf Null zugunsten einer Zuteilungsverlängäng maß-
gebliche Bedeutung zu, vm die Erfüllbarkeit der Versorgungsauflagen zu gewährleisten.

783 LänderreportÖsterreich
RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU)
In den Berichtszeitraum fallen vier Vorabentscheidungsersuchen österreichischer (Höchst-)Gerichte an den EuGH
zuFragen des IT- und Kommunikationsrechts. Darüber hinaus wird einmal mehräer Rahmen einer Entwicklung
neuer Online-Formate für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgesteckt. Schließlich hat die Datenschutzbehör-
de entschieden, dass WhatsAppen in der Familie ein Fall für die Häushaltsausnahme bleiben darf.

www.kommunikationundrecht.de - Jetzt auch mobil
direkt ins K&R Online-Archiv
Einfach auf dem Smartphone oder Tablet-PC ein Scan-Programm starten, Kamera auf den abgebildeten Code halten,
Internetverbindung aktivieren und mit einem Klick können Sie die Inhalte aller K&R-Ausgaben im Online-Archiv recherchieren -
für Abonuenten ist der Volltext-Zugriffsogar kostenlos! Abhängig von der Verbindungsart zum Intemet und 4em gewählten Tarif
können Kosten für die Datenübertragung entstehen.
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785 Dekompilierung eines computerprogramms zur Fehlerbeseitigung erlaubt
EUGH, 6.10.2021 _ C_13/20 _ Top System SA ./. Etat belge
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789 Deutsche Digitale Bibliothek II: Framing mittels umgehung von Schutzmaßnahmen urheber.rechtswidrig
BGH, 9. 9. 2021 _ I zF.l 13/1S

792 uli-stein-cartoon: urheberrechtsverletzung durch cartoon-veröffentlichung auf Homepage einer SchuleBGH, 22. 9. 2021 _ I ZR 83/20
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BGIJ, 22. 7 . 2021 _ r zB 16120

797 rnfluencer I: Anforderungen an geschäftliche Handlungen in sozialen Medien
BGH, 9. 9.2021 _ r zR90t20
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BGH, 9. 9.2021_ I ZR 125t20

810 Beschwerdewert bei Beitragslöschung und profirspeffung in sozialem Netzwerk
BGH, 27 . 5 . 202t _ III ZR 351t20

812 Gerichtsstand bei deliktsrechtlichem Anspruch nach Fahrzeugkauf über Internetplattform
BGH, 20. 7. 2021 _ vI zR 63 I lg

814 Fenari 458 speciale: Informationspflichten bei pkw-werbung im Internet
BGH, l. 4.2021 _ IZP. 1t5/20

817 Darstellung von Sollzinssatz auf Internetseite
BGH, 29. 6. 2021 _ XI ZR tg/20

819 Eingeschränkte Rundfunkhaftung bei Ausstrahlung rechtswidriger Glücksspielwerbung
BGH, 22. 7 . 2021 _ I ZR 194t20

826 Yettragsstrafe flir online-Händler wegen unterlassener Pnifung von veränderten produktbeschreibungen
KG Berlin, 21.6.2021_ 5U 3120

828 Ineführende Werbung für Online_Shop
OLG Hamm, 19. 8. 2021 _ 4U 57121

832 Kein Auskunft sanspruch gegen Arbeitgeber_Bewertungsportal
OLG Köln, 29.4.2021_ t5W 29/21

833 Keine Irreführung durch grundbuchauszug24.de

LG München I, l. 6. 2021 _33 O7498120

836 Kein Unterlassungsanspruch gegen Androhung der Veröffentlichung in sozialen Medien
Schleswig-Hotsteinisches VG, 9. 9.2021 _ gB 34121
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